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10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §71 Abs1 Z1;

VwGG §30 Abs2;

1. AVG § 71 heute

2. AVG § 71 gültig ab 21.07.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 88/2023

3. AVG § 71 gültig von 01.01.2014 bis 20.07.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. AVG § 71 gültig von 01.01.1999 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

5. AVG § 71 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

6. AVG § 71 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

1. VwGG § 30 heute

2. VwGG § 30 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 30 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 122/2013

4. VwGG § 30 gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

5. VwGG § 30 gültig von 01.08.2004 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 89/2004

6. VwGG § 30 gültig von 05.01.1985 bis 31.07.2004

Rechtssatz

Nichtstattgebung - Zurückweisung eines Wiedereinsetzungsantrages in einer Angelegenheit nach dem AuslBG - Dem

Beschwerdefall liegt ein Bescheid zugrunde, mit dem die (von der Erstbehörde ausgesprochene) Zurückweisung eines

Wiedereinsetzungsantrages bestätigt wurde. In einem derartigen Fall kommt die Zuerkennung der aufschiebenden

Wirkung schon deshalb begri@ich nicht in Betracht, weil es dem Wesen dieses Rechtsinstitutes widerspricht, dem

Beschwerdeführer damit eine Rechtsstellung - vorläuAg - zuzuerkennen, die er vor Erlassung des angefochtenen

Bescheides nicht besessen hat, folglich auch nicht im Falle der Aufhebung desselben besäße (vgl. die in Dolp, Die

Verwaltungsgerichtsbarkeit3, S. 265, vierter Absatz, angeführte Judikatur).Nichtstattgebung - Zurückweisung eines

Wiedereinsetzungsantrages in einer Angelegenheit nach dem AuslBG - Dem Beschwerdefall liegt ein Bescheid

zugrunde, mit dem die (von der Erstbehörde ausgesprochene) Zurückweisung eines Wiedereinsetzungsantrages

bestätigt wurde. In einem derartigen Fall kommt die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung schon deshalb

begri@ich nicht in Betracht, weil es dem Wesen dieses Rechtsinstitutes widerspricht, dem Beschwerdeführer damit

eine Rechtsstellung - vorläuAg - zuzuerkennen, die er vor Erlassung des angefochtenen Bescheides nicht besessen hat,

folglich auch nicht im Falle der Aufhebung desselben besäße vergleiche die in Dolp, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit3,

Sitzung 265, vierter Absatz, angeführte Judikatur).

Schlagworte

Nichtvollstreckbare Bescheide Begriff der aufschiebenden Wirkung
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